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02.05.03 
Dem 

Haushaltsausschuss 
überwiesen 

 
 
Änderungsantrag  
der Fraktion der SPD 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz  
über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen  
für das Haushaltsjahr 2001 (Haushaltsgesetz 2001) und zur  
Änderung anderer Rechtsvorschriften - Drs. 15/1543 
 
 
 
- Einzelplan 15 - 
 
 
Der  Landtag wol le besch l ießen :  
 
Zu Kapitel 15 25  Förderung der Wissenschaft und Forschung 

außerhalb der Hochschulen 
   
Zu Titel 685 30   Institutionelle Förderung von Wissenschafts-

einrichtungen 
 
  Der Ansatz von 19.929.300 DM wird um 

2.000.000 DM auf 21.929.300 DM erhöht. 
 
Es wird folgender neuer UT 18 angefügt: 
"Institutionen für regionale Wissenschafts-
förderung in Regionen mit Entwicklungsbe-
darf (Nord- und Mittelhes-
sen)..............................2.000.000 DM". 
 

 
 
Wiesbaden, 9. November 2000 
 Der Fraktionsvorsitzende: 
 Clauss 
 

Drucksache 15/1884 
(zu Drucksache 15/1543) 

 


